
gesellschaftliches Eigentum

wichtigste sozialistische bzw. 
kommunistische Produktions
verhältnis, auf dem neue öko
nomische Gesetze der gesell
schaftlichen Entwicklung wirk
sam werden, die auch die Be
wegung und Veränderung des 
g. E. bestimmen. Nur auf der 
Grundlage des g. E. an den Pro
duktionsmitteln wird es möglich 
und notwendig, die gesellschaft
liche Produktion nach einem vor
her bestimmten Plan zu regeln. 
Die Notwendigkeit des g. E. an 
den Produktionsmitteln ergibt 
sich aus dem gesellschaftlichen 
Charakter der Produktivkräfte, 
der sich mit der maschinellen 
Großproduktion herausbildet, in 
wachsendem Maße in Widerspruch 
zum Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln gerät und die 
Beseitigung der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen 
auf die Tagesordnung der Ge
schichte setzt (—>- Grundtaider- 
spruch des Kapitalismus). In der. 
sozialistischen Revolution wird 
das kapitalistische Eigentum an 
den Produktionsmitteln in der 
Regel durch die Enteignung der 
Ausbeuter aufgehoben und in 
g. E. verwandelt: Ausgehend
vom Kräfteverhältnis und von 
der Stellung und Haltung be
stimmter Kapitalistengruppen in 
der Auseinandersetzung mit dem 
Imperialismus ist auch die finan
zielle Ablösung des kapitalisti
schen Eigentums möglich; das 
Kleineigentum an Produktions
mitteln, wie es vor allem für die 
Bauernmassen, aber auch für an
dere Werktätige kennzeichnend 
ist, wird mit Hilfe der Arbeiter
klasse auf der Grundlage des 
freiwilligen Zusammenschlusses 
dieser Kräfte in genossenschaft
liches Eigentum verwandelt. 
Folglich existieren in der sozia
listischen Produktionsweise fol
gende Formen des g. E.: das ge
samtgesellschaftliche Volkseigen-
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tum (staatliches Eigentum), das 
genossenschaftliche Gemeineigen
tum werktätiger Kollektive (z. B. 
Eigentum landwirtschaftlicher 
Produktionsgenossenschaften und 
Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks), und das Eigentum 
der gesellschaftlichen Organisa
tionen der Bürger. Dem unter
schiedlichen Reifegrad des g. E. 
entspricht die Existenz verschie
dener sozialistischer Klassen und 
Schichten, die unter Führung der 
Arbeiterklasse im engen Bündnis 
die Macht ausüben (—>- Bündnis
politik). Die Arbeiterklasse ist 
Hauptträger der höchsten Stufe 
des g. E., das der Staat verwal
tet (Volkseigentum); sie nutzt 
es durch die staatlich geplante, 
proportionale Entwicklung der 
Volkswirtschaft und durch die 
schöpferische Masseninitiative in 
der Produktion (Wettbewerb) für 
die ständige Verbesserung des 
materiellen und kulturellen Le
bens der Werktätigen, für den 
Fortschritt der genossenschaftli
chen Arbeit, für die weitere Ent
wicklung der Produktivkräfte in 
Stadt und Land, für die Annähe
rung der sozialistischen Klassen 
und Schichten und ihre spätere 
Aufhebung, für die ökonomische 
Integration der sozialistischen 
Bruderländer, für die Stärkung 
der Verteidigungskraft des So
zialismus und für die Unterstüt
zung des internationalen Frei
heitskampfes der Volksmassen 
gegen den Imperialismus. Das 
g. E. ist die Grundlage, auf der 
sich die Vorzüge des Sozialismus 
entfalten und mit den Errungen
schaften von Wissenschaft und 
Technik verbinden können. In 
Abhängigkeit vom Reifegrad der 
Produktivkräfte und aller gesell
schaftlichen Verhältnisse wird 
in der ersten Phase der kommu
nistischen Gesellschaftsformation 
das g. E. nach dem Prinzip ge
nutzt: „Jeder nach seinen Fähig-


